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Beitragsordnung 
der BSG BFW Berlin-Brandenburg e.V. 

 
gültig ab: 01.06.2023 

 
1. Mitgliedsbeitrag für Abteilungen 

 Freizeit-, Senioren- und Gesundheitssport 
 

Der Jahresbeitrag für ordentliche und außerordentliche Mitglieder der 

Abteilungen Freizeit-, Senioren- und Gesundheitssport beträgt seit dem 

1. Januar 2017 - 25,00 €.  

 

Der Jahresbeitrag ist am 01.01. des jeweiligen Jahres fällig und muss bis 

spätestens zum 31.03. auf dem Vereinskonto eingegangen sein. 

 

 

2. Mitgliedsbeitrag für Abteilung Fußball 
 

Der Jahresbeitrag für aktive Mitglieder der Abteilung Fußball beträgt seit dem 

01. Januar 2022 - 50,00 €.  

 

Der Jahresbeitrag ist am 01.01. des jeweiligen Jahres fällig und muss bis 

spätestens zum 31.03. auf dem Vereinskonto eingegangen sein. 

 

Die Mehrheit der Mitglieder der Abteilung Fußball kann zusätzliche Umlagen 

für besondere Ausgaben beschließen.  

 

 

 

3. Mitgliedsbeitrag für passive Mitglieder 
 

Der Jahresbeitrag für passive Mitglieder beträgt ab dem  

01. Januar 2017 - 10,00 €.  

 

Der Jahresbeitrag ist am 01.01. des jeweiligen Jahres fällig und muss bis 

spätestens zum 31.03. auf dem Vereinskonto eingegangen sein. 

Geschäftsstelle: 
16567 Mühlenbeck, Kastanienallee 25 

Telefon: 033056 / 86-311 
E-Mail: post@bsg-bfw.de 

 Steffen.Klaiber@bfw-berlin-brandenburg.de 
Website: www.bsg-bfw.de 

mailto:post@bsg-bfw.de
mailto:Steffen.Klaiber@bfw-berlin-brandenburg.de


4. Säumniszuschläge  
 

Wenn der Jahresbeitrag nicht fristgemäß gezahlt wurde, wird innerhalb der 

folgenden zwei Wochen per E-Mail oder dem Postweg gemahnt und dafür 

eine Mahngebühr von 5,00 € erhoben.  

Ist nicht binnen zwei Wochen nach Mahndatum der Beitrag sowie die 

Mahngebühr auf dem Vereinskonto gutgeschrieben, wird ein letztes Mal, mit 

einer weiteren Mahngebühr von 10,00 € gemahnt.  

Wenn Beitrag und Mahngebühren am 01.06. des jeweiligen Jahres nicht 

vollständig gezahlt sind, kann der Ausschluss aus dem Verein, vom Vorstand 

ausgesprochen werden.  

 

5. Mitgliedsbeitrag fördernde Mitglieder und 
Ehrenmitglieder 

 
Fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung 

freigestellt. 

 
6. Mitgliedsbeitrag Trainer / Abteilungsverantwortliche 

 
Aktuelle und bestätigte Trainer sowie Abteilungsverantwortliche sind von der 

Beitragszahlung freigestellt. 

 
7. Kursangebot YOGA  

 
Für das Kursangebot Yoga ist ein Betrag von 50 € pro Kurs 

(10 Wochen a 90 min) bei Anmeldung, beim Trainer/Verantwortlichen, zu 

entrichten. 

 

8. Kursangebot Aquafitness 
 

Für das Kursangebot Aquafitness ist ein Betrag von 30 € pro Kurs 

(10 Wochen a 60 min) bei Anmeldung, beim Trainer/Verantwortlichen, zu 

entrichten. 

 

 

Mühlenbeck, den 01.06.2023 

Der Vorstand 

Steffen Klaiber 
 

Steffen Klaiber 

1. Vorsitzender der BSG BFW Berlin-Brandenburg e.V. 


